
Selchow, den 17.03.2020 

Wichtige Mitteilung an alle 

Reitschüler und Besucher und 

Mitarbeiter und Einsteller und 

Reitbeteiligungen der Keidel-Ranch 

Am Montag, 16.03.2020, 18 Uhr sind umfangreiche Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Corona Virus von der Bundesregierung 

getroffen worden:  
Im Wortlaut: 

Zu verbieten sind 

Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und 

Freizeiteinrichtungen 

 

Für den Publikumsverkehr zu schließen sind 

- der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 

Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und 

ähnliche Einrichtungen 

……Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten 

(drinnen und draußen).. 

 

Die Vorschriften besagen, dass der Publikumsverkehr 

einzuschränken ist und sich keine Gruppen bilden. 

Somit ist auch der Reitunterricht auf der Keidel-Ranch betroffen. Es 

findet kein Reitunterricht statt, kein Besuch der Keidel-Ranch, kein 

Freizeitreiten, also kein Ausleihen von Pferden oder Ponies zum 

Führen. Betroffen ist also auch die Osterfreizeit und jeder 

Reitunterricht, also auch Theorieunterricht. 

Es dürfen nicht mehr als 4 Personen in der Stallgasse oder in der 

Reithalle gleichzeitig sein. Bitte immer nur einzeln in Sattel-und 

Futterkammern gehen. 

 



Weiterhin ist zu beachten, dass Personen mit 

Krankheitssymptomen die Reitanlage nicht betreten dürfen. Die 

allgemeinen Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz sind zu 

jeder Zeit einzuhalten. 

Nach dem Betreten und vor dem Benutzen von Gegenständen der 

Reitanlage sind die Hände gründlich zu reinigen, ebenso vor dem 

Verlassen der Anlage. Ein Abstand von 1 bis 2 Metern ist zu jeder 

Person einzuhalten, also auch am Putzplatz und auf dem gesamten 

Gelände 

Der Aufenthaltsraum bleibt solange geschlossen, bis der Notfallplan 

wieder aufgehoben wird. 

Auch müssen Maßnahmen für den PENSIONSBETRIEB ergriffen 

werden:  

An alle Einsteller und deren Reitbeteiligungen 

Der Aufenthalt muss auf ein Minimum reduziert werden. Das 

bedeutet auch, dass nur 1 Person pro Tag pro Pferd auf dem Hof 

anwesend sein darf. 

Stellt aber unbedingt sicher, dass Fütterung und Boxenpflege Eurer 

Pferde bei Selbstversorgern immer gesichert ist.  

Von allen Pferdebesitzer ist die tägliche Kontrolle, ob Euer Pferd 

gesund ist, die tägliche mehrstündige Bewegung des Pferdes durch 

Weide/Koppel/Paddock oder Ausritte, und ggf. Schmied- und 

Tierarzttermine sicherzustellen 

Diese Anordnung gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Notfallplan 

von der Regierung  für beendet erklärt wird!!  

Bei Zuwiderhandlungen sind hohe Strafen für die Betreiber 

angeordnet und die Ordnungsämter kontrollieren die Einhaltung der 

Verordnungen 

Wir sind sehr betroffen von diesen Maßnahmen und hoffen, dass 

diese einschneidenden Maßnahmen den benötigten Erfolg bringen 

und bald beendet werden können. 

Erhard und Marion und Romina Keidel und Heidi Casillon-Koß (für den RPPZV Selchow 

e.V. 


